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Neue Schuldenmerkmale in der vierteljährlichen Hochschulfinanzstatistik (ab 1. Quartal 2016) 

 

 

Beachten Sie folgende Hinweise: 

Die Zuordnung der Kredite sowie der Kassenkredite 
nach Schuldarten erfolgt nach dem Gläubigerprinzip; 
maßgebend ist der in der Schuldurkunde bezeichnete 
Gläubiger. Werden die Mittel vollständig aus dem 
Haushalt der Körperschaften finanziert, aber von 
Kreditinstituten nur ausgezahlt, sind diese abweichend 
vom Gläubigerprinzip den öffentlichen Körperschaften 
zuzuordnen. Bei Unklarheiten bitten wir um Rückfrage 
beim Mittelgeber (Förderbank). Wird von den öffentlichen 
Haushalten nur die Zinsdifferenz zum Marktzins 
finanziert, erfolgt der Nachweis bei der auszahlenden 
Stelle.  
Erfasst wird der Nennbetrag der Schulden ohne Abzug 
eines Disagios (Ausnahme: Diskontpapiere) nach 
Schuldarten und ihren vertraglich festgelegten Laufzeiten 
(Ursprungslaufzeiten).  
Tilgungsbeträge, die zwar fällig, aber bis zum Stichtag 
noch nicht zurückgezahlt bzw. einem internen 
Tilgungsfonds zugeführt wurden, dürfen 

von den Schuldbeträgen nicht abgesetzt werden. 
Tilgungsbeträge, die zugunsten der Gläubiger auf 
ein Sperr- oder Sonderkonto eines Kreditinstituts 
eingezahlt und damit dem Zugriff des Schuldners 
entzogen werden, sind dagegen vom Schuldbetrag 
abzusetzen. 
Die Verbindlichkeiten in Fremdwährung sind zu dem 
Kurs in Euro umzurechnen, der für die Rückzahlung 
vereinbart bzw. der im Rahmen von 
Kurssicherungsgeschäften abgesichert wurde. 
Wenn keine Kurssicherungsvereinbarungen 
getroffen wurden, ist der jeweilige von der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zum Quartalsende 
im Börsenblatt (bzw. im Internet unter www.ECB.int) 
veröffentlichte Referenzkurs maßgeblich.  
Nicht als Schulden nachzuweisen:  
– Eigenbestände von Wertpapieren  
– Innere Darlehen (Inanspruchnahme von Mitteln, 
die für einen anderen Zweck vorgesehen waren)  
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– Gelder, die von Dritten hinterlegt sind (z. B. Kautionen)  

– Von Dritten erhaltene Beträge, für die keine 
Verpflichtung zur Rückzahlung entstanden ist  

Negative Werte sind nicht zulässig. 

 
Schulden zum Quartalsende (Stand) 
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